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Kein Stimmrecht für die
Liechtensteinerinnen
Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jah-
ren haben die männlichen Stimmbürger
von Liechtenstein eine Vorlage über die
Einführung des Frauenstimmrechts verwor-
fen. War im Jahr 1971 der Entscheid noch
so knapp ausgefallen, dass von einem
Zufallsresultat gesprochen werden konnte
— 49 Prozent annehmende standen 51

Prozent ablehnenden Stimmen gegenüber
— so muss das Ergebnis des Urnengan-
ges vom Februar dieses Jahres als eindeu-
tige Ablehnung der politischen Gleichbe-
rechtigung beurteilt werden. Bei einer
Stimmbeteiligung von 84 Prozent sprachen
sich 1675 oder 44 Prozent der Stimmbür-
ger für und 2128 oder 56 Prozent gegen
das Frauenstimmrecht aus. Das starke An-
wachsen der Nein-Stimmen dürfte zur
Folge haben, dass in Liechtenstein das
Thema Frauenstimmrecht nun für längere
Zeit aufs Eis gelegt wird.

Kleckse im Reinheft der Schweiz
In der Schweiz haben wir keinerlei Grund,
mit Überlegenheit auf unseren östlichen
Nachbarn herabzublicken. Abgesehen da-
von, dass erst zwei Jahre verstrichen sind,
seitdem wir mit Erleichterung den Aus-
gang der eidgenössischen Abstimmung
über die Einführung des Frauenstimm-
rechts zur Kenntnis nehmen konnten, gibt
es noch immer einzelne Kantone, in denen
die politische Gleichberechtigung nicht
vollständig verwirklicht ist:

Graubünden
Seit 1962 sind die Gemeinden zur Ein-
führung des Stimm- und Wahlrechts für
Frauen ermächtigt. Rund ein Drittel aller

Gemeinden, in welchen aber mehr als
zwei Drittel der Kantonsbevölkerung woh-
nen, haben inzwischen das Frauenstimm-
recht eingeführt. In Angelegenheiten des
Kantons und der Kreise ist es seit März
1972 verwirklicht.

Obwalden und Solothurn
In je einer Gemeinde dieser Kantone sind
die Frauen noch nicht stimm- und wahlbe-
rechtigt. In Obwalden heisst diese Gemein-
de Kerns. Kantonale Vorlagen wurden in
Obwalden im September 1972 und in Solo-
thurn im Juni 1971 angenommen.

Appenzell Ausserrhoden
Von der Landsgemeinde 1972 wurde eine
Vorlage über die obligatorische Einführung
des Frauenstimm- und -Wahlrechts in den
Gemeinden angenommen. Die politische
Gleichberechtigung auf kantonaler Ebene
steht noch aus.

Appenzell Innerrhoden
Aus diesem Kanton sind bisher nur ganz
bescheidene Fortschritte zu verzeichnen.
Vorläufig sind lediglich die Schul- und
Kirchgemeinden ermächtigt, das Frauen-
stimm- und -Wahlrecht einzuführen und
erst ganz wenige Gemeinden haben von
diesem Recht Gebrauch gemacht. Ende
letzten Jahres hat eine Gruppe junger
Stimmbürger eine Initiative für das inte-
grale Frauenstimmrecht eingereicht und
die Regierung hat sich zur Unterstützung
des Vorstosses bereit erklärt. Im Hinblick
auf die schleppende Integration der Frau-
en in Schul- und Kirchgemeinden kann der
initiative nicht viel Aussicht auf Erfolg zu-
gesprochen werden. Unter den europäi-
sehen Staaten ist Liechtenstein das letzte
politische Männerreservat, unter den
schweizerischen Kantonen fällt diese Rolle
voraussichtlich Appenzell Innerrhoden zu.
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